

[image: ]




Das Harvard-Konzept – Methode des sachbezogenen Verhandelns (principled negotiation)


Konflikte haben häufig, insbesondere wenn es um Interessensgegensätze geht, Verhandlungscharakter. Das zentrale Konzept, auf das in diesem Zusammenhang immer wieder Bezug genommen wird, ist das Harvard-Konzept (vgl. Fisher, Ury&Patton, 2009). Es gilt als Klassiker der Mediationsliteratur. Es wurde an der Harvard Universität in den 70 er Jahren von dem Völkerrechtsprofessor Roger Fisher und dem Anthropologen William Ury entwickelt.

Im Zentrum dieses Konzeptes steht das sach-oder themenbezogene Verhandeln basierend auf einer Win-Win-Haltung. Ziel einer jeden Verhandlung ist das Erreichen einer Übereinkunft, die alle Beteiligten zufrieden stellt. Verhandlungsführung, wie sie im Harvard-Konzept vertreten wird, ist eine Strategie, mittels derer alle Beteiligten einen Nutzen aus der Verhandlung ziehen sollen. 

Diese Art der Verhandlungsführung ist nicht vergleichbar mit Positionsgerangel oder dem Feilschen. Auf Tricks und Imponiergehabe soll gänzlich verzichtet werden. Damit eine Verhandlungsweise überhaupt zu einer vernünftigen Übereinkunft führen kann, sollen laut des Konzeptes fünf Bedingungen erfüllt werden:

1. Menschen und deren Interessen[footnoteRef:1] bzw. Probleme getrennt voneinander behandeln [1:  Unter Interessen werden subjektive Wünsche, Bedürfnisse und Befürchtungen der Parteien verstanden. Interessen können auch Sorgen und Ängste der Betroffenen sein (vgl. Marx, 2016, S.95)] 

1. Sich auf Interessen / Bedürfnisse der Beteiligten und nicht auf deren Position konzentrieren
1. Verschiedene Entscheidungsoptionen (Auswahlmöglichkeiten) entwickeln
1. Auf objektive Beurteilungskriterien bestehen (z.B. gesetzliche Regelungen, ethische Normen etc.) > Vorverhandlung
1. Für den Fall, dass Verhandlungen scheitern wird eine „beste Alternative“ zur Verhandlungsübereinkunft entwickelt

Diese fünf Bedingungen sollen erfüllt werden, damit:

· gute Beziehungen dadurch erhalten bleiben können.
· beide Seiten mitnehmen können, was sie brauchen bzw. es soll fair geteilt werden („Einer-teilt-einer-wählt“-Prinzip)
· zeiteffizient verhandelt werden kann.

(vgl. Marx, 2016, S.81 – 87)




Phasen der Verhandlung in Zusammenhang mit den zentralen Faktoren für die Gestaltung des Gesprächs (In Anlehnung an Widulle, 2012 & Marx, 2016)


1. Vorbereitung: Angemessenheit des Settings 
· Daten von Klienten einholen, Klienten über Mediator informieren
· Konstellation: Sind die richtigen Personen anwesend?
· Ort, Raum, Sitzordnung etc.
· Zeit, Zeitpunkt und Dauer
· Fachliches Update

1. Gesellschaftliche Phase
· Gegenseitiges Vorstellen
· Small Talk über Anreise, Wetter, Arbeitstag etc.
· Wasser, Kaffee o.ä. anbieten

1.  Vorverhandlung
· Auftragsklärung: Saubere Klärung des Sachverhalts bzw. Verhandlungsgegenstandes
· Klärungsbedürftige Punkte identifizieren: Sind die Ergebniserwartungen klar?
· Ist man sich über die „Messgrössen“, also die „objektivierbaren“ Kriterien einig (Vergleichsfälle, Gesetzestexte, Gutachten von Sachverständigen o.ä.)?
· Sind die Rahmenbedingungen klar (z. B. Fristen etc.)?
· Besteht ein gemeinsames Grundverständnis über Schlüsselbegriffe und zentrale Inhalte? 
· Wird die gleiche Sprache gesprochen?
· Verfügen alle über den selben Informationsstand?

1. Hauptverhandlung
	Sachliche Ebene
· Sind verschiedene Optionen eingeführt (z.B. durch Brainstorming), besteht inhaltliche Flexibilität?
· Ist die immanente Logik der Argumentation aller Verhandlungsteilnehmer/innen deutlich geworden?
· Werden Sachthemen auf der Sachebene oder auf anderen Ebenen der Kommunikation ausgetragen (z. B. auf der Beziehungsebene)?

Appell-Ebene
· Ist deutlich geworden, welche Interessen die Verhandlungsteilnehmer/innen verfolgen?
· Sind die Interessen hinter den Verhandlungspositionen klar geworden?


Beziehungsebene
· Wie ist der Grad der gegenseitigen Wertschätzung und Akzeptanz?
· Werden Beziehungsthemen wirklich auf der Beziehungsebene ausgetragen (oder auf der Sachebene)?
· Bestehen Konflikte, welche die Bearbeitung von Inhalten behindern?

Selbstoffenbarungsebene
· Sind die Verhandlungsteilnehmer/innen als „ganze Personen“ präsent?
· Welche Informationen geben sie über sich selbst?

Wichtig: Während der kreativen Suche nach verschiedenen Optionen wird noch nicht über Lösungen diskutiert! Die hervorgebrachten Ideen „gehören“ nicht der Partei, die sie geäussert hat.

1. Kontrakt- und Abschlussphase

· Sind die getroffenen Abmachungen klar (Details spezifiziert) und auch realisierbar (Reality testing)?
· Sind die getroffenen Abmachungen vernünftig und gerecht (Fairnesskontrolle ≠ Feilschen)?
· Wurden Regelungen über das weitere Vorgehen getroffen?
· Sind konkrete Aufträge („Hausaufgaben“) erteilt worden?
· Wurde vereinbart, wie Abmachungen überprüft werden?
· Wurden alle Vereinbarungen schriftlich festgehalten (unter Umständen auch erst für eine Probephase)?
· Soll die Vereinbarung „gefeiert“ werden?
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